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Zuständigkeit

Entscheidung

Betreff

lreäE! GmbH; Bauvorbescheidsantrag
und einem Bungalow mit Tefgarage in Gauting,
1081i3 - nochmalige Behandlung -

Anlagen:

ffi--fs

für die Errichtung von fünf Doppelhäusern
Am Gockelberg 21, Fl. Nrn. 'i081/1, 1081/2,

Sachverhalt:

Auf dem Baugi"undstück sollen fünf Doppelhäuser und ein Bungalow mitTiefgarage (22 Stellplatze)
errichtet werden"

ln der Bauausschusssitzung am 08.06.2021 wurde der Antrag bereits behandelt und das gemeindii-
che Einvernehmen teilweise nicht erklärt.

Mit Schreiben vom 02.08"2021 teilte das l-andratsamt Starnberg folgendes mit.

mit o. g. Antrag nircl ein VorÖesclreid zur Zulässigkeit van fünf Doppelhättsern, einefil BunEalow u*d
einerTiefgarage auf den GrundslückenFlNrn.1Affifi, 1ü81/2, 1081/3derGemarkungGautingbe-
antragt. Dre Frages te{fu ng la utet :

!.
lst auf den Grundstücken FlNrn. 1ü81/1, 1}ffin, 1AU/3 der Gernarkung Gattting der tVeubau von
{ünf Dappelhäusern und einem Bungalow mit TiefEaraEe (mit 22 Stellptätzen) und einem §tellplatz
oberilidrscfi, wie im beiliegenden Plan dalgesfel{ hinsichtlictt

a) der Arl der Nutzung
bldem Maßder Nutzung
c) der Baul+,eise
d)der Grundstücksfläche, die überbauf u.erden soü
e ) der geslcheffe n Ersc hließu ng

b au pl an u n gsrechflr,cli zulässig?

2
/sf auf den Grundsfüc ken FlNrn. '1081/1, 1ü81/2, 1Ailfi der Gemarkung Gauting der Neubau von
fünf Dappelhäusenr und einem Bungalow mit Tiefgarage (mit 22 Stellptätzen) und einem Stellp{atz

atserirdisclt, w,ie im beiliegenclen Plan dargesfellt" bei Vereinigung der o. g. Flurnummernzu einer
F I u rn u m m el-, absfands fl äc h e n - rec ht I i c h z u t ä s s ig.

Ergänzend zur Fragestellung ergeben slcfi aus der Planzeichnung ktlgende planungsrechtlictt zu
beurteilende Nutzungsm aße:
ßungafov't
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- Grunctfläcfte (GR) 67,28 n2
- Wandhötte (WH)3,8ü m
- Firsthöhe (FH) 6,54 m
- erhgeschcssrg
Doppelhäuser:
- GR 117,60 m2
- Wl4 nordserf§ 6,50 m
- WH srjdseifrg 7 m
- FH 14,84 n
- zv,nigeschosslE
ln der Sitzung des Eauausscftusses vanl 08.4ö.2021 r,wrde das Einvernehnen zur Frage 1 b) mit
der Begründung versagl dass sich im rnaßgeblichen Quartier kein Wohngebäude ntit einer ver-
gleic hbaren F irsthöhe befindet.
Die tsauplanungsrechtliche Zulässigkeli des Vorfiabens besflmmf srcfi vorliegend nacft § 34 Abs. 1

Safz 7 BauGß. Danach ist innerhalb eines im Zusanmenfuangbehaulen Odsfe#s eln Vorhaben zu-
lässrE ilen, es sich nachArtund Maßder baulichen Nutzung, der Bautneise und §erGrundstücks-
fläclse, die überbaut wrden so{ in die Eigenart der näheren Untgebung einftigf und die §rschile-'
ßung gesrchedrsf. Aber auctt ein Varhaben. das den aus serner Umgebung ableitbaren Rahmen
überschreitet, kann sich ausnahmsneise dennac|t in die Umgehung einfügen. Das rsf rler Fall, wnn
es vrcder selirsf nocfi in Falge einer nicht auszuschlleßenden Varbildwirkung g*eignef isf. bcden-
rechtlich beachtliche Spannungen zu begründen ocler vorhandene Spannungen zu Erhöhen.
h/laßgeblictter Bereiclt und damit nähere Ungebungirn Srnne rron § 34 Abs. tr Satz 1 BaUGB für das
Maß der baulichen Nutzung rsf rn vorlegenden Fall das Geviert,,An Gockelbery/Obertaxetveg/
Falkenv,eg" sovt,le die Bebauung südlich des Falkeni4egs"
lm Rahmen rier Bezugsfallermittlung haben u,rr das Doppelhaus auf den FlNrn. 1ü79/4, 1079/14

{Fatkenweg 7 und 9} mitfolgenden Wertenzu{n {btlaß der bautichen NutzunE hetrachtet.
- GR ,73 m2
- WH 6,70 nt
- FH 9,50 m
- zu,eigescfiossrE
Die geplanfen Doppelhäuser überschreiten mit ihrer Wand- und der Firsthöhe den vargenannten
Bezugs{all" üennoch vertreßn wir die Äuffassung, dass das Maß der geplanten llutzung bei §e-
trachtung des maßgeblichen Umgriffs und des clurch die dart vorhandene Bebauung vorgegebenen
frahmens noch im Bereic& dessen liegd uas die UmEebungsbef,,auung vorgibt. F{ir die §esflmmu{}E
derZulässigkeit nach dem Maß der baulichen NutzunE rnuss auch d,e Geääudekubaf:^r-milrn 5e-
tracht gezogen v,erden" Der Bezugsfalt vwist eine um 2 m2 höhere Grundfläche gegenriber den
geplanten Dop;selhäusern auf, uvas öei der zvrar geringeren
-J-
Höhenenfuvicklung ein vergleicfibares Bauvalumen ergibt. Ängesichfs dessen kann hier dayon aus-
geganEen v,erden, dass dr'e geplanten Dappethäuser trotz der Uberschreitung des Ralimens rn
Hinblick atf die Wand- und Firsthöhe gleichwnht im Vergleich der Kubaturen srch noch als vedräg-
/icfi clarsfe/len, sle rns§esondere aucfi desfia/Ö, ule# sle dle zlrc§escf.lossr§e Wirkung bevnhren.
keine städtebaulichen Spannungen begründen oder erhöhen und sich damit in die Eigenart der nä-
&eren U mgetsung einfüEen.
Außerdem istzu lterticksichtigen, dassdre Baugrundstücker* Sichfbeziehung zts den Gebäuden
Falkenveg 5 und Obertaxetrreg f0 sfehen. Der Falkenw,eg a/s scfimaler Eigentümen{eg ohne be-
sondere Verkehrsberleutung kann keine Zäsur dahingehend bilden, die südlich clavon be{ind§chen
Gebäude bei der Bestimmung der Eigenart rler Umgebung auszuklamftterfi.
üie Gebäude Falkenv,eg 5 und Oberlaxefi&rsE f 0 vi,erse n eine Grundflächo von ca. 28ü m'. eine
Höhenenh*icklung bis ca. 9,80 m und eine Drergeschoss§kellaus. Dr'e lseiden Gettäude
können nicht als so genannter,,Äusreißer" ängreseiien werden. die bei der Eeudeitung der prägen-
den Umge,fiung auszisandern v,ären. §ei einem "Ausreißer handelt es sic& um eine singuläre Anla-
ge, die einem auffälligen Konfrasl zur ubrigen Sebauung sfe&f. §rn so/chersrirgu{ärer Charakter mit
erner isolreften Stellung scheide/schon desu,,egen aus, da zwi Gebäude mit nahezu lden#schen
NtttzunEsmaßen vorhanden sind, die nactt unserer Auffassung bei der slädfebaulichen EetrachtunE
zu berucksiclttigen sind" Es isf unzulässig r/le Eigenart der näheren {Jmg*bung auf das zu be-
schränken, tnas sfädfebatilich yuinscftensneft oder vertretbar erscfiernl so dass auch eine städfe-
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baulich unenuinschte Bebauung nicht von varnherein außer Achf gelassen u,erden darf {vgl. §öfker
in: Ernst/ZinkahnlBielenberg, BauGB, § 34 BaaGB Rn. 37 m. M N.). Einer möglichen städtebauli-
c?ten Fehlentwicklung kann nur mit den Mitteln der ßauleitplanung entgegengetreten vuerden. Wir
bitten die Möglichkeit, baulei$lanerische M aßnahmen
einzuleiten, auch im Hinblick auf die bauardnungsrechflrche Frschlleßungssffuafion der Baugrund-
sfüclre, zu überdenken.
Wirgehen davan aus, dass die geplanten Dopp*lhäuser in Bezug auf das Maßder baullchen Arut-
zung keine städtebaulichen Spannüngon begrunden oder erhöhen und srch gemäß § 34 BauG§ in
die Eigenart der näheren Umgebung einfügen"
Wir übersende* lhnen die Drittfertigung de,r Bauvorlagen und bffien Sie unfer Benicksrbhtigung der
hier vertretenen Rechtsauffassung nochmals ülser die Erteilung des Einvernehmens zur Frage f b)
zu entscheiden und uns lhre Stellungnahme br.s 31.08.2021 zu übermitteln. Dtbses Schretben isf als
Anhörung gemäßArt. 67 Abs. 4 BayßO zu vwrten.

Hier noch einmal der Bearbeitungsbogen vom fi.45.2021:

Bauplanungsrecht:

Das Vorhaben fügt sich nach der Art der baulichen Nutzung in die Umgebungsbebauung ein.

Das geplante Bauvorhaben fügt sich mitdem Nlaß der baulichen Nutzung nicht in die nähere Um-
gebung ein, da sich im maßgeblichen Quartier kein Wohngebäude miteiner vergleichbaren Firsthö-
he befindet.

Die Bauflucht der Nachbargebäude wird eingehalten.
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Das Bauvorhaben erreicht nachfolgende Werte:

Nuüungszahlen PIäne vom
13.U.2021

5DH

Pläne vom
13.04,2021

1 Bungalow

Umgebung

Grundstücksgröße in m2 2.236 349
588 681 937 1165 1279

1872

GR 1 mit Nebenanlagen am Haus
je DH 118

gesamt: 588
67

117 144 188 220 244 270
278 295

GR 1 mit N*qpanlage0b"am:Hatr§

+ Ierassen '
gesamt 673 67

GR 2 = GR 1 +Garagen und usw. 118 '123 nicht erhsst

GR2=GR1+Garagenusw.
+ leffassen u. lutnEgungen

gesamt: 673 123

Zahl der Geschosse E+l+D E+D E E+1 E+1+D E+1+TerG

Dachform / -neigung
vers. SD

25o und 37o

vers. SD

25o und 35o
SD FD KrüWD

Sockelhöhe in m nicht erfasst

Wandhöhe in m 6,50 u.7,00 3,60 u.3,80 nicht erfasst

Firsthöhe in m 10,80 6,50 3,20 5,65 6,90 7,20 7,90
8,90 9,30 9,45

Kubatur in m3
je DH ca.1.050

gesamt: ca.5.200
ca.350 nicht erhsst
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Bauordnungsrecht:

r Die bauordnungsrechtliche Erschließung ist offensichtlich nicht gesichert. Wir bitten um Hin-
weis an den Bauherrn.

o DieAbstandsflächenvorschriften werdeneingehalten.
o Die erforderlichen Stellplätze werden in einer Tiefgarage nachgewiesen.
r Es werden keine Fahnadstellplätze nachgewiesen.
o Nennenswerten Baumbestand gibt es im Bereich des Bauvorhabens nicht.
o Höhenlinien sind nicht von Bedeutung. Anfschüttungen und Abgrabungen gibt es nicht.
. Belange des Denkmalschutzes werden nicht berlihrt.
. Die Nachbarunterschriften sind nicht vollständig. Die @meinde hat nicht zu benachrichtigen.

ffi
20130101_Ber202l.xl

sx

Beschlussvorschlag:

Zu den im Bauvorbescheidsantrag nach den Flänen des Architekten EEtEEEilE nnit Ein-
gangsstempelder Gemeiride vorn 13.04.2ü2X, gestellien Frage wird wie folgt Stellung Eenommen,
bzw. das gemeindliche Einvernehmen nicht erklärt.

1.

lst auf den Grundstücken mit den Fl^-Nrn. 10811X, 1CI81/2, 1ü81/3 der Gemarkung Gauting der Neu-
bau von fünf Doppelhäursern und einem Br-rngalow mitTiefgarage (mit 22 Siellplätzen) und 1 Steii-
platz oberirdisch, wie im beiliegenden Plan dargestellt, hinsichtlich

b) dern fulaß der baulichen Nutzung bauplanungsrechtlich zulässig?

ldern, da srch rm maßgeblichen Quadler kein i#q&rygeüAqrje nit einer vergleichbaren
Frrsfhöfte befindet"

Durch dre Übersc hreitung des bauplanangsrechttich maßgeblicl:en Rahmens lterden durc& das
Bauvarhaben erhebIiche städtebauIichen Spannungen ausgelösf.
üie bauardnungsrechfliche §rscft/i'eßungrs{ offensichf/rch nicht geslcfierf. Wir tsitten urn Ht?tu,e,s an
den Ba*fienn.

Gauting, 17.08.2021
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Unterschrift
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